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Kreis-Frühjahrsversammlung 2019 

 
An alle           
Stocksportvereine und Abteilungen  
des Eisstocksportkreises 204 Rottal-Inn    Kirchdorf-Hitzenau, 01.02.2019 
 
Sehr geehrte Vereinsvorstände und Abteilungsleiter,  
 
hiermit möchten wir Sie recht herzlich zur Frühjahrsversammlung  
des Eisstocksportkreises 204 Rottal-Inn einladen. 

 
 Termin:  Dienstag, 26.03.2019 um 19:30 Uhr 
 Ort:   Massing, Gasthaus Kirchenwirt Rupertiweg 1 

 
Tagesordnung: 
01). Begrüßung durch den Kreisobmann 
02). Bestellung eines Protokollführers 
03). Genehmigung der Tagesordnung  
04). Grußwort des Bürgermeisters der Gemeinde Massing 
05). Grußwort des Vorstandes vom TSV Massing 08 
06). Feststellung der anwesenden Vereins- bzw. Abteilungsvertreter 
07). Bericht des Kreisobmanns Ernst Hecht 
08) Ehrungen 
09). Bericht Kassier  
10). Bericht Kassenprüfer und Entlastung Kassier 
11) Bericht der Fachwarte (KDW, KJW, KWW und KSO) 
12). Meldungen Kreispokale, Einteilung Kreismeisterschaften Herren 
13) Wahl des Wahlausschusses 
14)  Entlastung der Vorstandschaft 
15) Neuwahl Vorstandschaft und Fachwarte 
16) Neuwahl Delegierte zum Verbands- und Bezirkstag 
17). Wünsche und Anträge  
 
 
Anträge von Vereinen können nur behandelt werden, wenn sie schriftlich bis 01.03.2019 
beim Kreisobmann eingegangen sind. 
 
Gemäß Geschäftsordnung des BEV, ist jeder Verein verpflichtet, einen stimmberechtigten 
Vertreter zur Kreisversammlung zu entsenden.  
Nichterscheinen wird mit einer Buße von 25€ geahndet.  
 
Änderungen der Tagesordnung behält sich die Kreisvorstandschaft vor. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen  
 
Ernst Hecht        Karl-Heinz Andorfer 
Kreisobmann Kreis 204     KGF u. stellv. KO Kreis 204 


